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RS UVS Kärnten 1993/08/27 KUVS-
210/6/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1993

Rechtssatz

Beschäftigt der Beschuldigte rechtmäßig in seiner Firma einen Ausländer und wird dieser Ausländer auftrags seiner

Firma in einer anderen Firma des Beschuldigten tätig und wird diese Tätigkeit auch der anderen Firma des

Beschuldigten in Rechnung gestellt, so wird durch den Ausländer zur anderen Firma des Beschuldigten (vorliegend

eine Gesellschaft m.b.H.) kein Beschäftigungsverhältnis begründet (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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